Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand 01.11.2007
§ 1 Allgemeines

Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferverträge, sofern sie nicht im jeweiligen Vertrag ausdrücklich abgeändert oder ausgeschlossen werden. Abweichende Bedingungen, die ich nicht ausdrücklich schriftlich anerkenne, sind für mich unverbindlich, auch wenn ich ihnen nicht ausdrücklich widerspreche. Verträge und meine allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teilen verbindlich. Anstelle unwirksamer Regelungen gilt das als vereinbart, wodurch der wirtschaftliche Zweck der unwirksamen Klausel bestmöglich erreicht wird. Durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung erkennt der Kunde meine allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Für Geschäftskunden ist der Gerichtsstand Soest (Westf.).
§ 2 Vertragsabschluß

Sämtliche Angebote von mir sind freibleibend. Ein Vertragsabschluss erfolgt erst mit Auftragsbestätigung durch mich oder freigegebenem Entwurf des Kunden. Der Kunde ist an den erteilten Auftrag gebunden. Verbindlich für die Ausführung und Lieferung des Auftrages ist nur der schriftliche Auftrag bzw. der freigegebene Entwurf des Kunden oder meine schriftliche Auftragsbestätigung.

§ 3 Zahlungsbedingungen

Ich kann nur eine Zahlung innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto akzeptieren. Meine Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, sie gelten ab Werk, d.h. es fallen zusätzlich Lieferung und Versandkosten an und werden im Rahmen der Auftragsbestätigung und Rechnung gesondert ausgewiesen. Rabatte werden ebenfalls getrennt ausgewiesen.

Wenn die Erfüllung des Zahlungsanspruches nach Vertragsabschluss durch Liquiditätsschwierigkeiten des Kunden gefährdet ist oder einzutreten droht, kann ich eine Vorauszahlung oder sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen. Außerdem kann ich noch nicht gelieferte Ware zurückhalten und die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen mir auch dann zu, wenn der Kunde trotz einer verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen über Verzugszinsen.
§ 4 Eigentumsvorbehalt

Ich behalte mir das Eigentum an gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Kunde tritt die ihm bezüglich der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen und Vergütungsansprüche (z. B. aus unerlaubter Handlung, Versicherungsansprüche) bereits jetzt in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an mich ab. Die im Eigentum von mir stehende Vorbehaltsware ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr für die Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl vom Kunden zu versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten, wobei diese die Abtretung annimmt. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er mir unverzüglich hierüber zu benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, bin ich berechtigt, nach Mahnung den Liefergegenstand abzuholen; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.

§ 5 Lieferung

Die Ware wird sofern nicht anders angegeben per Paketdienst ab Werk Möhnesee-Günne versandt, d.h. dass die Gefahr spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Kunden übergeht. Auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder ich noch andere Leistungen z. B. Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen habe. Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die ich nicht zu vertreten habe, geht die Gefahr vom Tage der Versendungsbereitschaft auf den Kunden über. Leistungsort ist unser Produktionsort. Der Liefertermin erfolgt nach Absprache. Der Lieferzeitpunkt kann sich in besonderen Fällen angemessen verlängern. Teillieferungen werden auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden durchgeführt und sofort in Rechnung gestellt, allerdings trägt dieser dann auch die Kosten für den Mehraufwand an Porto und Verpackung. Für Druckerzeugnisse gilt zusätzlich: Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflagen können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.
§ 6 Annahmeverzug, Lagerung von Fertigwahren

Der Kunde gerät in Verzug, wenn nicht spätestens nach einer Woche nach schriftlicher Aufforderung die Ware vollständig abgenommen hat. Bezahlte aber nicht abgenommene Fertigware wird spätestens 6 Monate nach Annahmeverzugseintritt auf Kosten des Kunden entsorgt.

§ 7 Stornierung von Aufträgen
Für bereits freigegebene und sich in der Fertigung befindlichen Aufträgen, die kurzfristig storniert werden, behalte ich mir vor, Material- und Arbeitszeitaufwand, sowie entgangener Gewinn zu berechnen. Dies gilt nur bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden. Dazu gehören insbesondere die Angebote mit frei definierbaren Texten und Motiven.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

Der Kunde ist verpflichtet, die zur Korrektur erhaltenen Vor- und Zwischenerzeugnisse unverzüglich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und Beanstandungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Druckfreigabe geht die Gefahr etwaiger Fehler auf den Kunden über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in der an die Druckfreigabe anschließenden Produktion entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Kunden zur weiteren Herstellung, bzw. zum Versand. Als plott- oder als druckfertige vom Kunden gelieferte Dateien werden, wenn nicht anders besprochen, als solche übernommen und nicht weiter kontrolliert. Für Fehler haftet der Kunde mit dem vollen Angebotspreis. Wenn der Kunde Mängel an der gelieferten Ware belegt, werde ich in angemessener Zeit entweder für Ersatzlieferung oder Beseitigung der Mängel sorgen. Gelingt dies nicht, hat der Kunde das Recht auf Rückgängigmachung des Kaufs oder Herabsetzung des Kaufpreises. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab der Lieferung. Kleine Unregelmäßigkeiten an den Schnittkanten und Maßabweichungen sind motiv –und produktionsbedingt und können nicht als Reklamationsgrund geltend gemacht werden. Wenn ein Teil der Lieferung Mängel aufweist, berechtigt dies nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Grundsätzlich wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnützung fehlerhafte oder nachlässige Behandlung. Eine Anbringung durch Fachpersonal wird von mir ausdrücklich empfohlen. Bei Anbringung eines Motivs auf Objekte die eine bauartbedingte Genehmigung erfordern, ist es allein Aufgabe des Kunden für die Zulässigkeit zu sorgen.

§ 9 Mein Urheberrecht / Urheberrecht Dritter

An Entwürfen und anderen Unterlagen meiner Angebote behalte ich mir Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind auf Verlangen, insbesondere wenn Aufträge an mir nicht erteilt werden, ohne Aufforderung sofort zurückzusenden. Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Recht, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Kunde stellt mich von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung vorbehaltlos frei.

§ 10 Datenschutz

Alle von Kunden angegebenen persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Auftrags verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und/oder weiter verwertet.
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